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§9 § 13

Brandwände Rettungswege

(1) Anstelle von Brandwänden nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 BauO 
genügen

1. bei eingeschossigen oberirdischen Mittel- und Großgara
gen feuerbeständige Abschlußwände ohne Öffnungen, 
wenn das Gebäude allein der Garagennutzung dient,

2. bei geschlossenen Kleingaragen einschließlich Abstellräu
men mit nicht mehr als 20 m2 Grundfläche mindestens 
feuerhemmende oder aus nichtbrennbaren Baustoffen be
stehende Abschlußwände ohne Öffnungen.

(2) § 29 Abs. 1 Nr. 1 BauO gilt nicht für Abschlußwände von 
offenen Kleingaragen.

§ 10
Pfeiler und Stützen

(1) Jede Mittel- und Großgarage muß in jedem Geschoß 
mindestens zwei voneinander unabhängige Rettungswege 
nach § 17 Abs. 4 BauO haben. Der zweite Rettungsweg darf 
auch über eine Rampe führen. Bei oberirdischen Mittel- und 
Großgaragen, deren Einstellplätze im Mittel nicht mehr als 
3 m über der Geländeoberfläche liegen, sind Treppenräume 
für notwendige Treppen nicht erforderlich.

(2) Von jeder Stelle einer Mittel- und Großgarage muß in 
dem selben Geschoß mindestens ein Treppenraum einer not
wendigen Treppe oder, wenn ein Treppenraum nicht erfor
derlich ist, mindestens eine notwendige Treppe oder ein Aus
gang ins Freie

1. bei offenen Mittel- und Großgaragen in einer Entfernung 
von höchstens 50 m,

Für Pfeiler und Stützen gelten die §§ 6 bis 9 sinngemäß.

§11
Rauchabschnitte

(1) Geschlossene Garagen müssen durch mindestens feuer
hemmende, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehende 
Wände in Rauchabschnitte unterteilt sein. Die Nutzfläche eines 
Rauchabschnittes darf

1. in ' oberirdischen geschlossenen Garagen höchstens 
5 000 m2,

2. in sonstigen geschlossenen Garagen höchstens 2 500 m2

betragen; sie darf höchstens doppelt so groß sein, wenn die 
Garagen selbsttätige Feuerlöschänlagen haben. Ein Rauchab
schnitt darf sich auch über mehrere Geschosse erstrecken.

(2) Öffnungen in den Wänden zwischen den Rauchabschnit
ten müssen mit selbstschließenden und mindestens feuerhem
menden Abschlüssen versehen sein. Die Abschlüsse müssen 
Haltevorrichtungen haben, die bei Raucheinwirkung eip 
selbsttätiges Schließen bewirken; sie müssen auch von Hand 
geschlossen werden können.

(3) § 29 Abs. 1 Nr. 2 BauO gilt nicht für Garagen.

2. bei geschlossenen Mittel- und Großgaragen in einer Ent
fernung von höchstens 30 m

erreichbar sein. Die Entfernung ist in der Luftlinie, jedoch 
nicht durch Bauteile zu messen.

(3) In Mittel- und Großgaragen müssen dauerhafte und 
leicht erkennbare Hinweise auf die Ausgänge vorhanden sein. 
In Großgaragen müssen die zu den notwendigen Treppen oder 
zu den Ausgängen ins Freie führenden Wege auf dem Fuß
boden durch dauerhafte und leicht erkennbare Markierungen 
sowie an den Wänden durch beleuchtete, Hinweise gekenn
zeichnet sein.

(4) Für Dacheinstellplätze gelten die Absätze 1 bis 3 sinn
gemäß.

§ 14 

Beleuchtung

(1) In Mittel- und Großgaragen muß eine allgemeine elek
trische Beleuchtung vorhanden sein. Sie muß so beschaffen 
und mindestens in zwei Stufen derartig schaltbar sein, daß 
an allen Stellen der Nutzflächen und Rettungswege in der 
ersten Stufe eine Beleuchtungsstärke von mindestens 1 Lux 
und in der zweiten Stufe von mindestens 20 Lux erreicht 
wird.

§ 12

Verbindungen zu Garagen und zwischen 
Garagengeschossen

(1) Flure, Treppenräume und Aufzüge, die nicht nur den 
Benutzern der Garage dienen, dürfen

1. mit geschlossenen Mittel- und Großgaragen nur durch 
Räume mit feuerbeständigen Wänden und Decken sowie 
selbstschließenden und mindestens feuerhemmenden, in 
Fluchtrichtung aufschlagenden Türen (Sicherheitsschleu
sen),

2. mit anderen Garagen unmittelbar nur durch Öffnungen 
mit selbstschließenden und mindestens feuerhemmenden 
Türen

verbunden sein.

(2) Garagen dürfen mit sonstigen -nicht zur Garage gehö
renden Räumen sowie mit anderen Gebäuden unmittelbar 
nur durch Öffnungen mit selbstschließenden und mindestens 
feuerhemmenden Türen verbunden sein.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für Verbindungen

1. zu offenen Kleingaragen,

2. zwischen Kleingaragen und Räumen oder Gebäuden, die 
nur Abstellzwecken dienen und nicht mehr als 20 m2 
Grundfläche haben.

(4) Türen zu Treppenräumen, die Garagengeschosse mitein
ander verbinden, müssen selbstschließend, mindestens feuer
hemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen sein.

(2) In geschlossenen Großgaragen, ausgenommen einge
schossige Großgaragen mit festem Benutzerkreis, muß zur Be
leuchtung der Rettungswege eine Sicherheitsbeleuchtung vor
handen sein. Diese muß eine vom Versorgungsnetz unabhän
gige, bei Ausfall des Netzstromes sich selbsttätig innerhalb 
von 15 Sekunden einschaltende Ersatzstromquelle haben, 
die für einen mindestens einstündigen Betrieb ausgelegt ist. 
Die Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung muß min
destens 1 Lux betragen.

§ 15 

Lüftung

(1) Geschlossene Mittel- und Großgaragen müssen maschi
nelle Abluftanlagen und so große und so verteilte Zuluftöff
nungen haben, daß alle Teile der Garage ausreichend gelüftet 
werden. Bei nicht ausreichenden Zuluftöffnungen muß eine 
maschinelle Zuluftanlage vorhanden sein.

(2) Für geschlossene Mittel- und Großgaragen mit geringem 
Zu- und Abgangsverkehr genügt eine natürliche Lüftung 
durch Lüftungsöffnungen oder über Lüftungsschächte. Die 
Lüftungsöffnungen müssen

1. einen freien Gesamtquerschnitt von mindestens 1 500 cm2 
je Garageneinstellplatz haben,

2. in den Außenwänden oberhalb der Geländeoberfläche in 
einer Entfernung von höchstens 35 m einander gegenüber 
liegen,

3. unverschließbar sein und

4. so über die Garage verteilt sein, daß eine ständige Quer
lüftung gesichert ist.


